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Beginn der Klassierung für Versicherung: 
Versicherungsverträge im aktuellen  
Versicherungsportefeuille; so gruppiert, wie 
die Geschäfte geführt werden (Sparten, 
Branchen etc.). Für jede Gruppierung ist die 
Klassifizierung separat vorzunehmen. 

Enthalten die Verträge signifikantes 
Versicherungsrisiko? 

Diese Verträge oder 
Vertragsteile sind keine 
Versicherungsverträge im 
Sinne von IFRS 4. Sie sind 
als Investmentverträge zu 
behandeln. 

ENDE

Enthalten die Verträge 
Deposit-Komponenten? 

Können die Deposit-
Komponenten unabhängig von 
den Versicherungskomponenten 
bewertet werde? 

Ja 
Schreiben die 
Rechnungslegungs-Richtlinien 
des Versicherers die Erfassung 
aller Rechte und 
Verpflichtungen aus Deposit-
Komponenten vor? 

Die Abspaltung 
(unbundling) ist 
erlaubt, aber 
nicht vorge-
schrieben. 

Die Abspaltung 
(unbundling) ist 
vorgeschgrieben. 

Ende der Klassierung für Versicherung: 
Diese Verträge oder Vertragsteile sind Versicherungsverträge im Sinne von IFRS 4. Für sie gilt: 
 
a) Phase I: Die Rechnungslegung kann weitgehend wie bisher geführt werden. 
b) Ein als Versicherungsvertrag klassierter Vertrag kann nicht mehr in einen Investmentvertrag 
umklassiert werden; das Umgekehrte hingegen ist zwingend sobald signifikantes Versicherungsrisiko 
hinzutritt. 
c) Separierung und Bewertung eingebetteter Derivate. 
d) Angemessenheitstest für Verbindlichkeiten durchführen.                                                           ENDE 

Nein 

Nein 

Ja 

Ja 

Versicherungs-
Komponente 

Nein 

Ja 

Unbundling? 

Deposit-
Komponente 

Eine Trennung 
(unbundling) der 
Komponenten ist 
untersagt. 

 
 
 Nein 
 
 

Ja Nein  
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